
Ausstellungsordnung

66. Kreisverbandsrassekaninchenschau Bautzen am 11.01. und 12.01.2025 in der 
Vereinshalle des Rassesgeflügelvereins Bautzen in Kreckwitz.
Ausrichter ist der Kreisverband der Rassekaninchenzüchter Bautzen.
Ausstellungsberechtigt sind alle Mitglieder der RKZ des Kreisverbandes Bautzen.
Maßgebend für die Schau sind die gültigen AAB des ZDRK,sowie die nachfolgend 
aufgeführten Bedingungen.

Ausstellungsleiter Jörg Schröder Kirchweg 8, 02627 Hochkirch
                                                                           035939 80281 - 015560527102
stellv. Ausstellungsleiter    Johannes Fischer   Kreckwitzer Str.12 02627 Baschütz
                                                                           03591 22956 -  015226307093
Kassierer                           Eveline Berude         Bautzener Str.12a 02681 Schirgiswalde
                                                                           0359233962    
Hallenmeister Johannes Fischer OT Baschütz,
Katalogbearbeitung Hans Berude Bautzner Str.12a,02681 Schirgiswalde
                                                                           0359233962

Schaugliederung

A Zuchtgruppe 1
Ein Einzeltier (1,0 oder 0,1) aus eigener oder fremder Zucht mit 3 Nachzuchttieren aus 
einem Wurf des Jahrganges 2024
B Zuchtgruppe 2
4 Tiere aus einem Wurf oder je 2 Tiere aus 2 verschiedenen Würfen eigener Zucht des 
Jahres 2024
C Zuchtgruppe 3
4 Tiere aus beliebigen Würfen des Jahrganges 2024 (aber mind. ein 1,0 oder ein 0,1)
D  Jungtiersammlung der Zuchtgruppe 2 und 3
E  Einzeltiere

Kostenbeitrag
Standgeld pro Tier 2,00 € JZ 1,00 €
ZG-Zuschlag 2,00 € JZ 2,00 €
Relationskosten pro Aussteller 
(Katalog, Eintritt, Futter) 3,50 € JZ 2,50 €
Bei Familienausstellern zahlt der erste 3,50 €  Relationskosten,  jedes weitere 
Familienmitglied 2,00 € bzw. JZ  1,00 € (Familie nur ein Katalog) .
Bezahlung bei Anmeldung bzw. Einlieferung.

Anmeldeschluss: So. 15.12.2024 beim  ZF Hans Berude.
Die Anmeldung erfolgt nur mit einfachem Bogen. Der B-Bogen mit der Eintrittskarte und 
Kataloggutschein werden bei der Einlieferung ausgegeben.
Aufbau am Sonntag den 05.01.2025 um 09.00 Uhr.

Einlieferung:  Mittwoch, 08.01.2025  von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Ummeldung: Die Ummeldegebühr für ein Ersatztier beträgt 1,00 €. Nichtumgemeldete 
Tiere scheiden von der  Preisverteilung aus.
Ein Rückkauf von Tieren ist bei der Einlieferung möglich.



Die Tiere müssen gegen RHD geimpft sein. Eine Kopie der Impfbescheinigung ist bei der 
Einlieferung abzugeben. Eine Rückgabe erfolgt nicht .
Die Bewertung erfolgt am Donnerstag, 09.01.2025, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Über den Bewertungsmodus wird nach Meldeschluss von der Ausstellungsleitung 
entschieden.
Am Bewertungstag ist der Zutritt zur Ausstellunhalle nur Mitarbeitern gestattet.
Preisverteilung:  Die Zuchtgruppenzuschläge werden zu 100% in die Sammlungen 
vergeben.
Die Vereinsumlage wird für E-Preise vergeben.
Es werden  Kreismeister für Erwachsene in den Klassen vergeben. In der Klasse 4 ein     
1. und 2. Kreismeister, für die Jugend ein 1., 2. und 3. Kreismeister.
Der Beste Rammler und die Beste Häsin des lfd. Zuchtjahres aus eigener Zucht werden 
ausgezeichnet. Weiterhin werden Landes- und Kreisehrenpreise auf ZG vergeben.
Züchter aus anderen Kreisverbänden haben keinen Anspruch auf Kreismeister, gleich-
berechtigt bei allen anderen Preisen.
Preisgeld: E = 5,00 € für jedes V-Tier.
Tiervermittlung: Es wird eine Vermittlungsprovision von 10% erhoben, welche vom Käufer 
zu tragen ist.
Öffnungszeiten: Sa., 11.01.2025  von 9.00 Uhr  bis  17.00 Uhr

 Sa., 11.01.2025      10.00 Uhr  Eröffnung
 So., 12.01.2025 von 9.00 Uhr  bis  16.00 Uhr 

Fütterung: Es werden Pellets, Heu und Wasser gefüttert. Futternäpfe sind mitzubringen. 
Eigene Tränken werden nicht befüllt.
Ausfall der Schau: Die Ausstellungsleitung haftet nicht für unvorhergesehene Ereignisse 
und Anlässe des Amtes für Veterinärwesen und der Regierung (Seuchenlagen). In einem 
solchen Fall wird ein Teil des Standgeldes für anfallende Kosten einbehalten.
 
Für die ausgestellten Tiere besteht kein Versicherungsschutz. Tierverluste, die durch 
höhere Gewalt oder durch unvorhergesehene Ereignisse hervorgerufen werden, werden 
nicht entschädigt. Tierverluste durch Verschulden der Ausstellungsleitung werden lt. AAB 
vergütet Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Aussteller mit der 
Ausstellungsordnung einverstanden.
Einsprüche gegen die Bewertung können gemäß & 27 AAB bis zum 12.o1.2025 15.00Uhr
schriftlich eingereicht werden.
Bei Irrtümern und Fehlern im Katalog gelten die Anmelde- und Bewertungsunterlagen.

Datenschutzerklärung:
Der Aussteller stimmt der Veröffentlichung und Weitergabe seiner Daten, inbesondere 
seines Namens, Anschrift, Telefonnummer und aufgenommenen Bildern ausdrücklich zu.

Der Kreisvorstand und die Ausstellungsleitung wünschen sich eine gute Beteiligung und
jedem Aussteller viel Erfolg.

Die Ausstellungsleitung


